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Gesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes 

für Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 13. Dezember 2006 das folgende Ge-

setz beschlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung

vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2005 (GBl. 

S. 669), wird wie folgt geändert:

1. § 35 a Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Das Kultusministerium kann die Zuständigkeit für die

Zulassung von Schulbüchern unbeschadet seiner Fach-

aufsicht durch Rechtsverordnung auch einer anderen

Stelle übertragen.“

2. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 wird der Punkt am Ende der Aufzählung

durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 6

angefügt:

„6. Festlegung der schuleigenen Stundentafel im

Rahmen der Kontingentstundentafel und Ent-

wicklung schuleigener Curricula im Rahmen des

Bildungsplanes. Für das Fach Religionslehre

bleibt die Beteiligung der Beauftragten der Reli-

gionsgemeinschaften unberührt.“

b) In Absatz 9 Satz 1 Nr.5 werden nach dem Wort „Be-

rufsschule“ die Worte „ , einem sonstigen Bildungs-

gang, in dem neben der schulischen Ausbildung ein

Berufsausbildungsvertrag geschlossen wird,“ einge-

fügt.

c) Absatz 12 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn dies mindes-

tens ein Drittel ihrer Mitglieder, die Elterngruppe

oder die Schülergruppe unter Angabe der Verhand-

lungsgegenstände beantragt.“

3. In § 57 Abs. 1 Satz 4 wird der Punkt am Ende der Auf-

zählung durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende

Nummer 8 angefügt:

„8. die Festlegung der schuleigenen Stundentafel im

Rahmen der Kontingentstundentafel und die Ent-

wicklung schuleigener Curricula im Rahmen des

Bildungsplanes zu beraten.“

4. § 67 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die SMV-Satzung kann vorsehen, dass der Schüler-

sprecher und ein Stellvertreter von den Schülern der

Schule direkt gewählt werden.“

5. Nach § 113 wird folgender § 114 eingefügt:

„§ 114

Evaluation

(1) Die Schulen führen zur Bewertung ihrer Schul-

und Unterrichtsqualität regelmäßig Selbstevaluationen

durch; sie können sich dabei ergänzend der Unterstüt-

zung sachkundiger Dritter bedienen. Das Landesinsti-

tut für Schulentwicklung führt in angemessenen zeit-

lichen Abständen Fremdevaluationen durch, zu deren

Vorbereitung die Schulen auf Anforderung die Ergeb-

nisse und Folgerungen der Selbstevaluation übersen-

den. Die Schulen unterstützen das Landesinstitut für

Schulentwicklung in der Durchführung der Fremdeva-

luation. Das Landesinstitut für Schulentwicklung über-

sendet die Ergebnisse der Fremdevaluation der Schule,

die sie anschließend der Schulaufsicht vorlegt. Bei der

Evaluation werden alle am Schulleben Beteiligten, ins-

besondere Schüler und Eltern, mit einbezogen. Die

Lehrer sind zur Mitwirkung verpflichtet. 

(2) Das Kultusministerium kann Schüler und Lehrer ver-

pflichten, an Lernstandserhebungen von internationalen,

nationalen oder landesweiten Vergleichsuntersuchungen

teilzunehmen, die schulbezogene Tatbestände beinhal-

ten und Zwecken der Schulverwaltung oder der Bil-

dungsplanung dienen; die Erhebung kann sich auch auf

außerschulische Bildungsdeterminanten beziehen, so-

weit es den Schülern und Lehrern zumutbar ist.
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(3) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung zu den Themen, den Methoden,

dem Verfahren und dem Zeitpunkt der Evaluationen

nähere Bestimmungen zu erlassen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in

Kraft.
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